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Spesen- und Entschädigungsreglement  
des OLK Argus 
 
 
Anrecht auf Gelder gemäss Spesenreglement haben alle Mitglieder des OLK Argus gemäss Statuten 
Art. 4.2a (Mitglieder mit Stimmrecht). 
 
Aus- und Weiterbildung 

• Spezifische Weiterbildungen mit Nutzen für den OLK Argus werden gemäss Aufwand und 
Kurskosten vom Verein getragen. Spesen gehen zu Lasten des*r Teilnehmenden. 

• Bei Jugendlichen bis und mit dem 20. Altersjahr können auch ausweisbare Spesen vom Verein 
übernommen werden (Entscheid Vorstand). 

• Büssli-Schleuderkurse werden für regelmässige Trainings- und Lagerleitende übernommen. 
 
Organisation von Wettkämpfen 

• An Vorbereitungssitzungen mit dem OK übernimmt der Verein die Kosten der Getränke. 

• Auslagen im Zusammenhang mit dem Wettkampf können gemäss Aufwand abgerechnet werden. 
 
Helfer*innen an OLK Argus-Wettkämpfen 

• Gratisstart für alle Helfer*innen an OLK Argus-Wettkämpfen  

• Gratisverpflegung (inkl. Kuchen) und Getränk für Helfer*innen  
 
Wettkampfteilnahme (nur Fuss-OL) 

• Gratisstart für Angehörige des Nationalen Elitekaders (Schweiz) und Angehörige des Nationalen 
Nachwuchskaders (Schweiz). 

• Startgelder an Staffeln und Teamläufen (reine Argusstaffeln) werden vom Verein bezahlt. Bei 
gemischten Teams in Jugendkategorien wird der Argusanteil proportional übernommen. Bei 
gemischten Teams in Erwachsenenkategorien wird der Argusanteil proportional übernommen, 
wenn das Team aus zwei Argus-Mitglieder besteht. 

 
Lagerleitung und Trainings-Weekends-Leitung 

• Das Hauptleitungsteam/Kern-OK (tägliches Engagement während einem Lager/Kurs) ist von den 
Kosten befreit und nimmt gratis am Lager/Kurs/Weekend teil.  

• Familienangehörige der Hauptleitung zahlen als Teilnehmende den normalen Beitrag (inkl. Kinder). 

• Trainingsorganisator*innen entrichten den normalen Beitrag. 

• Küche bezahlt nichts an den Tagen, an welchen sie kocht (gilt nicht, wenn alle Teilnehmenden 
einmal kochen müssen). 

• Leiten Drittpersonen das Küchenteam, werden diese pauschal mit CHF 50.- pro Tag entschädigt. 

• Geschenke für Helfer*innen an Kursen, Lagern und Weekends werden nach Ermessen der 
Hauptleitung über den Anlass abgerechnet. 

• Private Fahrzeuge werden mit CHF 20.- pro Tag entschädigt. Höhere Benzin-, Diesel- oder 
Elektrokosten werden nach Aufwand gemäss Beleg entschädigt.  

• Die Verwendung der zweckgebundenen J&S-Entschädigungen ist in einem separaten, vom 
Nachwuchsleitungsteam geführten Dokument geregelt. 

 
Beiträge an Weekends für die Übernachtung in der vom Argus organisierten Unterkunft 

• Argus-Weekends: CHF 25.- (der Vorstand bestimmt die unterstützten Weekends). 

• Bergwanderung: CHF 25.- pro Teilnehmer*in. 
 
Lagerbeiträge für OL-Trainingslager 

• Pro Vereinsjahr wird ein Klubmitglied (altersunabhängig) mit CHF 100.- bei Teilnahme an einem 
Trainingslager unterstützt (auch klubfremde Vereinslager und Talentstützpunkt-Lager). 

 
Trainingsprogramm Aargau-West (Kartentrainings) 

• Die Teilnahme ist für alle Argus-Mitglieder gratis. 
 
Beiträge an OL-fremde Sportanlässe (Team und Staffel) 



. 

• Kosten für die Teilnahme von Jugendlichen bis und mit dem 20. Altersjahr (Junior*innen) werden 
vom Argus übernommen (z.B. Unihockeyturnier, Badminton, SOLA etc.) 

Unterstützung des Nachwuchses 

• NWK-Athlet*innen erhalten im selektionierten Vereinsjahr einen Unterstützungsbeitrag über CHF 
200.- pro Person in Gutscheinform (z.B. Döbeli Sport). 

 
Spitzensport (Mitglieder des nationalen Elite-/Juniorenkader in Fuss-, Bike- oder Ski-OL) 

• Mitglieder erhalten pro Saison eine Unterstützung von 1000 CHF (Elite) oder 500 CHF (Junioren). 

• Diese Unterstützung gilt auch für Mitglieder von ausländischen Nationalkader. 
 
Kartenaufnahme 

• Beiträge gemäss Abstufung bei Kartenüberarbeitung: 
o Wald CHF 450.-- pro km2 
o Urbanes Gelände CHF 350.-- pro km2 
o Wiese CHF 100.-- pro km2 
o Zeichnen CHF 150.-- pro km2 

• Beitrag bei Neuaufnahme: CHF 1000.-- pro km2. 

• Schulhauskarten: Pauschal CHF 200.-  

• Grundlagendaten und technisches Material werden vom OLK Argus zur Verfügung gestellt oder 
durch die/den Besitzer*in separat abgerechnet. 

• Kartenpreise werden durch den Vorstand festgelegt. Die Preise sind auf der Homepage aufgeführt. 

• Besonderes Kartenpreise: 
o Für NWK AG und Leistungszentren gratis (OCAD-Files). 
o PDF-Files für Schulen gratis. 
o OL-Clubs werden durch Ressortchef Pauschalen für OCAD-Files verrechnet. 
o Die Herausgabe von OCAD-Files basiert auf Vertrauensbasis. 

 
Vorstand 

• Auslagen können mit Beleg zurückgefordert werden. 

• Die Mitglieder des Vorstands sind vom Jahresbeitrag befreit. 

• Die Kosten des jährlichen Vorstandsessens (Vorstandsmitglieder mit Partner*in, CHF 50.- pro 
Person) gehen zu Lasten des Vereins. 

 
Materialwart 

• Auslagen können mit Beleg zurückgefordert werden. 

• Der Materialwart ist vom Jahresbeitrag befreit. 

• Der Materialwart ist mit Partner*in zum Vorstandsessen eingeladen. Die Kosten (CHF 50.- pro 
Person) gehen zu Lasten des Vereins. 

 
Versicherung 

• Der OLK Argus ist als Mitglied des SOLV in der Haftpflichtversicherung des SOLV mitversichert. 
 
Weiteres 

• Geburten (bei Karte an OLK Argus): CHF 30.- pro Kind (Geschenk). 

• Hochzeiten (bei Karte an OLK Argus): CHF 100.- pro Mitglied (Gutschein). 

• Todesfall von Mitglieder und Gönner*innen (bei Leidzirkular an OLK Argus): CHF 100.- an 
Grabschale. 

• Kleiderpreise: Werden jeweils beim Einkauf durch den Vorstand festgelegt (in Abhängigkeit der 
Sponsoringbeiträge). Eine separate Liste gibt darüber Auskunft. 

 

Spesenempfänger*innen sind selber verantwortlich, die ihnen zustehenden Entschädigungen zeitnah 
bei der für die Vereinskasse zuständigen Person oder der Hauptleitung des Anlasses einzufordern. 

 
Verabschiedet von der Generalversammlung 2023 
 
Ammerswil, 2.12.2023 
 
Präsident 
Marco Thoma 


